
Haushaltsstelle Bezeichnung der Haushaltsstelle

Soll nach dem 
Haushaltsplan 

(einschl. 
Nachtrags-
haushalt)

Anordnungs-
soll Mehrbetrag

davon 
bereits 

berichtet/ 
genehmigt

noch zu 
berichten B e g r ü n d u n g

€ € € € €
1 2 3 4 5 6

31.12.2014
13000.600000 Veranstaltungen, Verpflegung bei 

Großeinsätzen der Feuerwehr
500,00 767,46 267,46 217,80 49,66 Erstattung Verpflegungskosten für 

Feuerwehreinsatz
43100.590000 Veranstaltungen für Senioren 14.000,00 14.097,21 97,21 0,00 97,21 Seniorenausfahrt und 

Seniorenweihnachtsfeier
45100.700000 Zuschüsse für Jugendpflegefahrten 800,00 822,10 22,10 0,00 22,10 diverse Jugendpflegefahrten
56000.700000 Zuschuss Bewirtschaftungs-

kostenanteil
7.800,00 7.842,59 42,59 0,00 42,59 Zuschuss für Reinigungsleistungen des TSV 

Holm
63000.520000 Kauf von Straßenschildern 2.500,00 2.737,18 237,18 0,00 237,18 Info-Tafeln für Gewerbegebiet und Schilder 

Alte Mühle
70000.672010 Kostenanteil an die Gemeinde 

Appen
4.000,00 4.336,57 336,57 0,00 336,57 gestiegene Abwassermengen

75000.540000 Bewirtschaftungskosten Friedhof 7.000,00 7.327,08 327,08 0,00 327,08 Entsorgung von Grünabfällen

77100.520000 Gerätekauf und -unterhaltung 
Bauhof

4.000,00 4.580,12 580,12 0,00 580,12 Schilder für Absicherung von Gefahrenstellen 
und diverses Kleinmaterial

79100.661000 Mitgliedschaft Regionalpark 
Wedeler Au

1.000,00 1.048,60 48,60 0,00 48,60 Ausrichtung Mitgliederversammlung

56030.960000 Baukosten Freizeitanlage 6.710,04 7.509,44 799,40 0,00 799,40 Asphaltarbeiten am Sportzentrum

63250.960000 Baukosten Entwässerung Lehmweg 0,00 61.341,47 61.341,47 61.065,74 275,73 Honorarschlussrechnung für Ingenieur

Gesamt 48.310,04 112.409,82 64.099,78 2.816,24
Summe des Berichts gemäß § 4 der Haushaltssatzung = 2.816,24

Der Bürgermeister ist ermächtigt, über- und außerplanmäßige Ausgaben im Sinne des § 82 Abs. 1 Gemeindeordnung zu leisten, wenn ihr Betrag im Einzelfall 
1.000,-- € nicht übersteigt. Die Zustimmung gilt in diesen Fällen als erteilt. Der Bürgermeister ist verpflichtet, die Gemeindevertreter mindestens halbjährlich 
über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben zu informieren

Gemeinde Holm

Information des Bürgermeisters
für das 2. Halbjahr 2014 gemäß § 4 der Haushaltssatzung


